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Regierungsvorlage 

, , 

Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik'Ü\,er ÄndeI}1ngen 
und Ergiin!ungen des am 31. Oktober 1964 in Budapest unterzeichneten Vertrageszwisclien .d(!r 
Republik Osterreich und der Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltungder ,gemeinsa
men Staatsgrenze uild Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragensan"t A.nlagen 

Vertrag 

zwischen der Republik Österrei~ und der 
Ungarischen Volksrepublik über An4erungen 
und Ergänzungen des am 31. Oktober 1964 in 
Budapest unterzeichneten Vertrages zwischen 
der Republik Österreich und der Ungarischen 
Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der 
gemeinsamen Staatsgrenze uJ1d Regelung der 

damit im Zusammenhang'stehenden Fragen 

Die Republik Österreich und die Ungarische 
Volksrepublik, von dem Wunsche geleitet, einige 
Bestimmungen des am 31. Oktober 1964 in Buda
pest unterzeichneten Vertrages über die Sichtbarer
haltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Rege
lung der damit im Zusammenhang stehenden Fra
gen (im weiteren "Grenzvertrag" genannt) abzuän
dern und zu ergänzen sowie die im Bereich der 
Lafnitz und des Bozsokbaches auf Grund von 
Regulierungsarbeiten zweckmäßig gewordenen 
Grenzberichtigungen durchzuführen, haben fol-
gendes vereinbart: ' 

ABSCHNIITI 

Änderungen und Ergänzungen einzelner Bestim
mungen des Grenzvertrages 

Artikel 1 

Artikel 4 Absatz 1 des Grenzvertrages lautet: 

,,(1) Der Verlauf der Staatsgrenze ist unbeweg
lich und zwar auch dann, wenn natürliche Verän
derungen im Gelände eintreten; dies gilt auch für 
den Verlauf der Staatsgrenze in Gewässern." 

Szetzodes 

az Osztrak Köztarsasag es a Magyar 
Nepköztarsasag között aközös illan:thaiarlat
hatosaganak biztositasarol es, az ezzel össze
roggo kerdesek szabalyozisM'olBtidapesten, 
1964. hi oktober 31-en aliirt szerzodes lDodo;' 

sitasarol es kiegesziteserol ' 

Az Oszträk Köztärsasäg' es, ,a, Magyar 
Nepköztärsasäg attöl az öhajtöl vezetve, hogy, a 
közös ällamhatär läthatösägänakbiztosi~äsär6l es 
az ezzel összefüggö kerdesek szabälyozäsär,öl 
Budapesten, 1964. evi oktöber 31-en aläin szer. 
zodes (a toväbbiakban: Hatärszerzodes) egyes ren
delkezeseit mödositsäk es kiegeszitsek, valamiht a 
Lapincs folyö es aBozsok patal terseg~ben a ,sza> 
bälyozäsi munkäk eredmenyekeppen celszeruve 
vält hatärkiigazitäsokat elvegezzek, a következok
ben ällapodtak meg: 

I. FEJEZET 
I , 

A Hatarszerz6des egyes rendelkezeseinek>m6dosi~ 
tasa es kiegeszitese ' " 

1. c ikk 

A Hatärszerzodes 4. cikkenek (1) bekezdesea 
következok szerint m6dosul: 

,,(1) Az ällamhatär menete nerri vältozik 'meg 
meg abban az esetben sem, ha a'terepen termeszeti 
vältozäsok következnek be; ez vonatkozik a vize
ken huzödö älla~hatärra is.'! 
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2 962 der Beilagen 

'., ." 'kltltärszerzöJi:s 5. clkkhiek:-(1) "Dekezatse"a' 
következök szerint m6dosul: 

,,(1) Die Vertragsschließenden Staaten verpflich
ten sich, durch Vermessung und Vermarkung der 
gemeinsamen Staatsgrenze dafür zu sorgen, daß 
der Verlauf der Staatsgrenze stets deutlich sichtbar 
erhalten bleibt und daß die hiefür notwendigen 
Grenzzeichen nach Maßgabe dieses Vertrages 
instandgehalten und erforderlichenfalls erneuert 
werden." 

Artikel 3 

Artikel 6 des Grenzvertrages lautet: 

,,(1) Die Vertragssc;hließenden Staaten verpflich
ten sich, dafilrzü sorge'n,äiß beiderseits des trok
kerten Teiles äerGierizlinieeiri Streifen von einem 
Mete~ Bieite'undUmj~d6s"neben die Gi-enzlinie 
gesetzte Greri'zze'ichen (indirekte ' Vermarkung) ein 
Kreis mit dem Radius von einem Meter von Bäu
men und Sträuchern freigehalten wird; dies gily 
auch für andere Pflanzen, die die Sichtbarkeit der 
Grenzzeichen beeinträchtigen. 

(2) nie Eigentümer der an oder in der unmittel
b~ren Nähed'er ':Sia~tsgr~rize 'liegenden Grund
stückt! 1,lnd' di~' daran' Nutzungsberechtigten sind 
veqJf1,!chiet, die' '~acK 'Absatz 1 ,erforderli~hen 
Arbeiien zu e~~~~lic~e,~: ' , 

(3) Die Abgeltung von Schäden, die im unmittel
baren Zusammenhang mit Arbeiten und Maßnah
men gemäß Absatz 1 und 2 auf dem Gebiet eines 
Vertragsschließenden Staates entstanden sind, rich
tet sich nach dem, Recht dieses Vertragsschließen
den Staates. Entschädigungsansprüche gegen den 
anderen ' Vertragsschließenden ,Staat sind ausge
schlossen. ' 

(4) Di,e örtlich zuständigen Behörden der Ver
tragsschließenden Sta;tten werden einander über 
solche Arbeitei} nac;h Möglichkeit verständigen." 

Artikel 4 

Artikel 9 Absatz 6 des Grenzvertrages lautet: 

,,( 6) Die Vertragsschließenden Staaten werden 
alle sechs Jahre eine' Periodische Kontrolle, die 
Instandsetzung sowie erforderlichenfalls Erneue
ruhgderGrenzzeicheri ,durchführen. Die Zeit
spanne von sechs Jahren wird jeweils von Beginn 
der vorhergehenden' periodischen Kontrolle an 
gerechnet. " 

Arti kel 5 

'. ,Artikel JO des G:rel1zy~.rtrages lautet: 

,,(1) Die Eigentümer der an oder in der unmittel
baren Nähe der Staatsgrenze liegenden Grund-

,,(1) A Szerzödö Allamok ,kötelezik magukat, 
hogy a közös ällamhatär felmeresevel es 
megjelölesevel gondos,kqdn.,ak;arrp~,~ h}!gy; ~." ~)ilJ.ll~ . 
hatär menete mindig vilägosan läthat6 maradj6n, es 
az ehhez szükseges hatärjeleket e Szerzödes 
ertelmeben karbantartjäk es szükseg eseten felu-
jitjäk. " 

3. ci kk 

A Hatärszerzödes 6. cikke a következök szerint 
m6dosul: 

,,(1) A Szerzödö Allamok kötelesek gondos
kodni arrol, hogy a hatärvonal szärazföldiszakas
zänak mindket oldalän 1 meter szeles sävot,' vala
mint a hlnärvonal, mellett elhelyezett ha~ärjelek 
(közvetett megjelöles) körül 1 meter suganl körze
tet fäktol es bokrokt61, valamirit a hatärjelek lätha
t6sägät korlätoz6 egyeb növenyzettöl szabadon 
tartsäk. 

(2) Az äliamhatäron vagy annak közvetlen 
közeleben fekvo földterületek tulajdonosai, vala
mint az azok hasznälatära jogosultak kötelesekaz 
(l)bekezdes szerint szükseges munkäkatlehetove 
tenni. 

(3) Az (1) ,es a(2) bekezdesszerinti munkakkal 
es intezkedesekkel közvetlenül összefüggö, a Szer
zödö Allamok egyike területen bekövetkezett kär 
megteritesere ezen Szeriödö Allam joga az iränya
do. Ilyen karteritesi igenya mäsik Szerzödö Allam
mal szemben kizärt. 

(4) E munkälatokrol a Szerzödö Altamok terüle
tileg illetekes hatosi'gai lehetöseg sterint ertesitik 
egymäst." 

4. cikk 

A Hatärszerzödes 9. cikkenek (6) bekezdese a 
következök szerint modosul: 

,,(6) A Szerzödö Allamok a hatärjelek id6stakos 
ellenörzeset, karbantartäsät es szükseg szerinti felu
jitäsät hat evehkent vegrehajtjik. A hat evet mindig 
az elözö idöszakos ellenörzesmegkezdeseriekidö
pontjätol kell szämitani." 

5. cikk 

A Hatärszerzödes 10. cikke a következök szerint 
modosul: 

,,(1) Az äUamhatäron vagy az annak közvetlen 
közeleben fekvö földterületek, hidak, alagutak, 
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962 der Beilagen 3 

stücke, Brücken, Tunnel, Bauwerke oder sonstigen 
ober- und unterirdischen Anlagen sowie die daran 
Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, die zur 
Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze 
erforderlichen Arbeiten und Maßnahmen, insbe
sondere das Setzen und das Anbringen von Grenz
und Vermessungs'zeichen, zu dulden. Diese Ver
pflichtung gilt auch für alle natürlichen und juristi
schen Personen, die zur Aufsuchung oder Gewin
nung mineralischer Rohstoffe berechtigt sind. 

(2) Bei Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten 
an der Staatsgrenze sind öffentliche und private 
Interessen soweit wie möglich zu schonen. Die 
nach Absatz 1 verpflichteten Personen sind über 
den Beginn der Arbeiten rechtzeitig zu unterrich- . 
ten. 

(3) .pie Abgeltung von Schäden, die im unmittel
baren Zusammenhang mit Arbeiten und Maßnah
men gemäß Absatz 1 auf dem Gebiet eines Ver
tragsschließenden Staates entstanden sind, richtet 
sich nach dem Recht dieses Vertragsschließenden 
Staates. Entschädigungsansprüche gegen den ande
ren Vertragsschließenden Staat sind ausgeschlos
sen." 

Artikel 6 

Im Artikel 16 Absatz 1 des Grenzvertrages wird 
der Punkt nach dem Buchstaben j durch einen 
Strichpunkt ersetzt und ein neuer Buchstabe k mit 
folgendem Wortlaut angefügt: 
"k) soweit erforderlich, den zuständigen Behör

den der Vertragsschließenden Staaten V or
schläge für Berichtigungen einzelner Teile 
der Staatsgrenze zu unterbreiten." 

Artikel 7 

Artikel 24 des Grenzvertrages lautet: 

,,( 1) Die. zuständigen Zentralbehörden der Ver
tragsschließenden Staaten versehen die in Artikel 9 
und in Artikel 15 genannten Personen sowie die 
Mitglieder der gemischten technischen Gruppen 
(Artikel 23) mit einem Grenzübertrittsausweis 
(Anlage A beziehungsweise B). Dieser Ausweis ist 
in deutscher und ungarischer Sprache auszustellen 
und von dem anderen Vertragsschließenden Staat 
zu vidieren. Der Ausweis wird mit einer Gültig
keitsdauer bis zu fünf Jahren ausgestellt; die Gül
tigkeitsdauer kann einmal bis zu fünf Jahren ver
längertwerden. Die Verlängerung bedarf· der 
Vidierung des anderen Vertrags schließenden Staa
tes. 

(2) Die Inhaber der im Absatz 1 angeführten 
Ausweise sind berechtigt, zum Zweck der Durch
führung ihrer Arbeit die Staatsgrenze innerhalb des 
von det GemiSchten Kommission zur Bearbeitung 
bestimmten Grenzunterabschnittes überall zu über
schreiten und sich auf dem Hoheitsgebie~ des ande-

epitmenyek es egyeb föld feletti, vagy földalatti 
letesitmenyek tulajdonosai, valamint az ezek hasz
nälatära jogosultak kötelesek az ällamhatär fel
merese es megjelölese miatt szükseges munkäkat es 
intezkedeseket - különösen hatär- es felmeresi 
jelek feläIlitäsät es elhelyezeset - türni. Ez a köte-. 
lezettseg minden olyan termeszetes es jogi sze
melyre is kiterjed, aki äsvänykincsek kutatäsära es 
kiaknäzäsära jogosult. 

(2) Az ällamhatäron a felmeresi es megjelölesi 
munkäk sorän, lehetöseg szerint övni keIl a köz- es 
magänerdeket. Az (1) bekezdes szerint kötelezett 
szemelyeket a munkäk megkezdeseröl keIlö idöben 
ertesiteni kelL 

(3) Az (1) bekezdes szerinti munkäkkal es intez
kedesekkel közvetlenül összefüggö, a Szerzödö 
Allamok egyike területen bekövetkezett kärok 
megteritesere ezen Szerzödö Allam joga az iränya
dö. Ilyen kärteritesi igeny a mäsik Szerzödö Allamc 

mal szemben kizart." 

6. cikk 

A Hatärszerzödes 16. cikkenek (1) bekez
deseben a j (alpont utän a pont helyere pontos
vesszö kerül es a következö k) alponttal egeszül ki: 

"k) amennyiben szükseges, a Szerzöl:!ö Allamok 
illetekes hatösägaihoz javaslatot terjeszt elö 
az ällamhatär egyes reszeinek kiigazitäsära." 

7. ci kk 

A Hatärszerzödes 24. cikke a következök szerint 
mödosul: 

,,(1) A Szerzödö Allamok illetekes központi 
hatösägai a 9. es 15. cikkben emlitett szemelyeket, 
valamint a vegyes technikai csoportok tagjait 
(23. cikk) Hatärätlepesi Igazolvännyal lätjäk el 
(,,A" es "B" melleklet). Az igazolvänyt nemet es 
magyar nyelven keil kiällitani, es a mäsik Szerzödö 
Allam reszeröllättamozässal eIlätnl. Az igazolvänyt 
öt evig terjedö ervenyesseggel ällitjäk ki, erve ny
essege egyszer öt evig terjedö idöre meg
hosszabbithatö. A meghosszabbitäshoz a mäsik 
Szerzödö Allam lättamozäsa szükseges. 

(2) Az (1) bekezdesben emlitett igazolvänyok 
tulajdonosai - munkäjuk elvegzese celjäböl - az 
ällamhatärt a Vegyesbizottsäg ältal a munka 
vegzesere megjelölt alszakaszon belül bärhol 
ätlephetik es a masik Szerzödö Allain területen a 
szükseges melysegben tartözkodhatnak. Ezek a 

2 

) 
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4 962 der Beilagen 

ren Vertrags schließenden Staates in der erforderli
chen Tiefe aufzuhalten. Sie dürfen jedoch das 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsschließenden 
Staates in einer Tiefe von mehr als zehn Metern 
nur in Anwesenheit eines Grenzorgans oder eines 
von der zuständigen Verwaltungsbehörde hiezu 
beauftragten Vertreters des anderen Vertragsschlie
ßenden Staates betreten." 

ABSCHNITT 11 

Berichtigung der Staatsgrenze im Bereich der regu
lierten Lafnitz 

Artikel 8 

Die Staatsgrenze wird im Unterabschnitt C V 
zwischen den Grenzzeichen C 10112 a ÖM, 
C 10112 a Mund C 102 ÖM SW durch die 
"Beschreibung und Plan der Staatsgrenze" , 
Anlage 1, und durch das "Koordinatenverzeich
nis" , Anlage 2, bestimmt. 

Artikel 9 

Spätere Veränderungen des Flußbettes der Laf
nitz haben auf den im Artikel 8 dieses Vertrages 
festgesetzten Verlauf der Staatsgrenzen keinen 
Einfluß. 

Artikel 10 

Auf Grund der in Artikel 8 dieses Vertrages 
bestimmten Grenzberichtigung fällt ein Gebiet der 
Republik Österreich mit dem Flächenausmaß von 
35 604 m2 dem Hoheitsgebiet der Ungarischen 
Volksrepublik und gleichermaßen ein Gebiet der 
Ungarischen Volksrepublik mit dem Flächenaus
maß von 35 604 m2 dem Hoheitsgebiet der Repu
blik Österreich zu. "Plan und Flächenverzeichnis 
über die im Bereich der regulierten Lafnitz ausge
tauschten Gebietsteile" bilden Anlage 3 dieses V er
trages. 

ABSCHNITT III 

Berichtigung der Staatsgrenze im Bereich des regu
lierten Bozsokbaches 

Artikel 11 

Die Staatsgrenze wird im Unterabschnitt CI 
zwischen den Grenzzeichen C 4 Ö, C 4 Mund 
C 4/3 Ö, C 4/3 M sowie zwischen den Grenzzei
chen C 8 ÖM, C 8 Mund C 10 ÖM N durch die 
"Beschreibung und Plan der Staats grenze" , 
Anlage 4, und durch das "Koordinatenverzeich
nis" , Anl'lge 5, bestimmt. 

Artikel 12 

Spätere Veränderungen des Bettes des Bozsok
baches haben auf den in Artikel 11 dieses Vertrages 
festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen Ein
fluß. 

szemelyek a mäsik Szerzödö Allam 10 meter szeles 
sävon tuli területere csak a mäsik Szerzödö Allam 
hatärörizeti szerve, vagy az iIIetekes közigazgatäsi 
hat6säg kepviselöje jelenJeteben lephetnek be." . 

11. FEJEZET 

Az aIlamhatar kiigazitasa a szabalyozott Lapines 
foly6 tersegeben 

8. cikk 

Az ällamhatärt a e V. alszakaszon a C 10112 a 
MÖ, C 10112 a M, es a C 102 MÖ DNY szämu 
hatärjelek között ,,Az ällamhatär leiräsa terkeppel" 
(1. sz. melleklet), valamint a "Koordinätajegyzek" 
(2. sz. melleklet) haiärozzäk meg. 

9 .. cikk 

A Lapincs foly6 medrenek kesöbbi vältozäsai az 
ällamhatärnak e Szerzödes 1. cikkeben megällapi
tott helyzetet nem vältoztatjäk meg. 

10. cikk 

Az e Szerzödes 8. cikkeben meghatärozott hatär
kiigazitäs alapjän az Oszträk Köztärsasäg ällam
területeböl 35 604 m2 nagysägu terület kerül a 
Magyar Nepköztärsasäg ällamterületehez, a 
Magyar Nepköztärsasäg ällamterületeböl ugyan
csak 35 604 m2 nagysägu terület kerül az Oszträk 
Köztärsasäg ällamterületehez. ,,A szabälyozott 
Lapincs tersegeben kicserelt területek väzlata es 
területjegyzeke" e Szerz5des 3. sz. mellekletet 
kepezi. 

III. FEJEZET 

Az allamhatär kiigazitasa a szabälyozott Bozsok 
patak tersegeben 

11. cikk 

Az äll;tmhatärt a e. I. alszakaszon a C 4 M, 
e 4 Ö es a e 4/3 M, e 4/3 Ö, valamint a C 8 MÖ, 
C 8 M es a C 10 MÖ E szämu hatärjelek között 
,,Az ällamhatar leiräsa terkepekkel" (4. sz. mel
leklet), valamint a "Koordinätajegyzek" (5. sz. 
rilelleklet) hatärozzäk meg. 

12. cikk 

A Bozsok patak medrenek kesöbbi vältozäsai az 
ällamhatärnak e Szerzödes 4. cikkeben megällapi
tott helyzetet nem vältoztatjäk meg. 
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Artikel 13 

Auf Grund der in Artikel 11 dieses Vertrages 
bestimmten Grenzberichtigung fällt ein Gebiet der 
Republik Österreich mit dem F1ächenausmaß von 
3 114 mI dem Hoheitsgebiet der Ungarischen 
Volksrepublik und gleichermaßen ein Gebiet der 
Ungarischen Volksrepublik mit dem Flächenmaß 
von 3 114 m2 dem Hoheitsgebiet der Republik 
Österreich zu. "Phm und Flächenverzeichnis über 
die im Bereich des regulierten Bozsokbaches ausge
tauschten Gebietsteile" bilden Anlage 6 dieses V er
trages. 

ABSCHNITT IV 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Artikel 14 

(1) Die Anlagen A und B des Grenzvertrages 
werde!) durch die Anlagen A und B dieses Vertra
ges ersetzt. 

(2) Grenzübertrittsausweise, die vor dem Inkraft
treten dieses Vertrages ausgestellt wurden, berech
tigen bis zum Ablauf der dort eingetragenen Gül
tigkeitsdauer zum Grenzübertritt. 

(3) Erforderlichenfalls können Ausweise nach 
dem bisherigen Muster, bis höchstens ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieses Vertrages ausgestellt bzw. ihre 
Gültigkeitsdauer verlängert werden; sie berechtigen 
bis zum Ablauf der dort eingetragenen Gültigkeits~ 
dauer zum Grenzübertritt. 

Artikel 15 

(1) Die Teile des Staatsgebietes der Ungarischen 
Volksrepublik, die auf Grund der Artikel 8 und 11 
dieses Vertrages dem Staatsgebiet der Republik 
Österreich zufallen, gehen mit dem Inkrafttreten 
dieses Vertrages in das Eigentum der Republik 
Österreich (Bund) über. 

(2) Die Teile des Staatsgebietes der Republik 
Österreich, die auf Grund der Artikel 8 und 11 die
ses Vertrages der U ngarischen Volksrepublik zufal
len, gehen mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
in das Eigentum der Ungarischen Volksrepublik 
über. 

(3) Mit dem Eigentumsübergang gemäß Absatz 1 
und 2 erlöschen alle öffentlichen und privaten 
Rechte an den übergehenden Gebietsteilen. 

(4) Falls durch den Eigentumsübergang gemäß 
Absatz 1 und 2 dritte Personen in ihren Rechten an 
den ausgetauschten Gebietsteilen verletzt werden, 
wird der Vertragsschließende Staat, auf dessen 
Hoheitsgebiet die Gebietsteile vor dem Eigentums
übergang gelegen sind, den dritten Personen eine 
angemessene Entschädigung gewähren; gegen den 
Vertragsschließenden Staat, in dessen Eigentum die 
Gebietsteile übergehen, können dritte Personen 
keine Ansprüche geltend machen. 

13. cikk 

Az e Szerzödes 11. cikkeben meghatärozott 
hatärkiigazitäs alapjän az Oszträk Köztärsasäg 
ällamterülereböl 3 114 m2 nagysägu terület kerüla 
Magyar Nepköztärsasäg ällamterületehez, a 
Magyar Nepköztärsasäg ällamterületebol ugyan
csak 3 114 m2 nagysägu terület kerül az Oszträk 
Köztärsasäg ällamterületehez. "A Bozsok patak 
tersegeben kicserelt területek väzlata es területje
gyzeke" e Szerzodes 6. sz. mellekletet kepezi. 

IV. FEJEZET 

Atmeneti es ZarorendeIkezesek 

14. cikk 

(1) A Hatärszerzödes A es B melleklete helyett e 
Szerzödes ,,A" es "B" melleklete kerül alkalma
zäsra. 

(2) E Szerzödes hatalybalepese elott kiallitott 
hatärätIepesi igazolvänyok az azokban feltüntetett 
ervenyessegi ido hatäräig jogositanak fel a hatärät
lepesre. 

(3) Szükseg eseten az eddigi minta szerinti Hatä
rätlepesi Igazolvanyok a Szerzödes hatalyba lepeset 
követöen legfeljebb e-gy evig meg kiällithat6k, meg
hosszabbithat6k es az azokban feltüntetett erveny
essegi idö lejärtäig jogositanak fel hatärätlepesre. 

15. cikk 

(1) A Magyar Nepköztärsasäg ällamterületenek 
azon reszei, amelyek a jelen Szerzödes 8. es 
11. cikke alapjän az Oszträk Köztärsasäg fennha
t6säga alä kerülnek, a Szerzödes hatälyba lepesevel 
az Oszträk Köztarsasäg tulajdonäba jutnak. 

(2) Az Oszträk Köztärsasäg ällamterületenek 
azon reszei, melyek a jelen Szerzödes 8. es 
11. cikke alapjän a Magyar Nepköztarsasäg fenn
hat6säga alä kerülnek, a Szerzödes hatälyba 
lepesevel a Magyar Nepköztarsasag tulajdonäba 
jutnak. 

(3) Az (1) es a (2) bekezdes szerinti tulajdonväl
tozässal ätkerülö területreszekre fennä1l6 minden 
koräbbi belso jog megszünik. 

(4) Amennyiben az (1) es (2) bekezdesben emli
tett tulajdonvältozässal harmadik szemelyeknek a 
kicserelt területreszekre vonatkoz6 jogai serelmet 
szenvednenek, az a Szerzödö Allam megfelelöen 
kärtalanitja, amelynek területen a tulajdon vältozas 
elött e területreszek voltak, Azzal a Szerzödö 
Allammal' szemben, amelynek tulajdonaba e terület
reszek kerültek, harmadik szemelyek semmilyen 
kärteritesi igenyt nem tämaszthatnak." 
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6 962 der Beilagen 

Artikel 16 

Die im Abschnitt I angeführten Anlagen A und B 
sowie die in den Abschnitten II und III angeführten 
Anlagen 1 bis 6 bilden Bestandteile dieses Vertra
ges. 

Artikel 17 

(1) Dieser Vertrag ~bedarf der Ratifikation; die 
Ratifikationsurkunden werden in Budapest ausge
tauscht. 

(2) Der Vertrag tritt am ersten Tag des dritten 
Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem 
die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden. 
Die Bestimmungen der Abschnitte II und III sowie 
die Bestimmungen des Artikels 15, ferner die 
Bestimmungen des Artikels 16 in bezug auf die 
Anlagen 1 bis 6, sind unkündbar. Die übrigen Ver
tragsbestimmungen gelten solange die kündbaren 
Bestimmungen des Grenzvertrages in Kraft bleiben. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
der Vertragsschließenden Staaten diesen Vertrag 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen in Wien, am 29. April 1987 in zwei 
Urschriften, in deutscher und. ungarischer Sprache, 
wobei beide Texte authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Mock 

Für die Ungarische Volksrepublik: 

Varkonyi 

16. cikk 

Az 1. fejezetben emlitett A es B melleklet, vala
mint a 11. es III. fejezetben emlitett 1-6. szämu 
mellekletek e Szerzödes szerves resz~t alkotjäk. 

17. cikk 

(1) E Szerzödest meg keil erositeni; a megerositö 
okiratokat Budapesten cserelik ki. 

(2) A Szerzödes a megerösitö okiratok kic-
. serelesenek napjät követö harmadik h6nap elso 
napjän lep hatälyba. A II. es. III. fejezet, valamint a 
15. cikk .es a 16. cikknek az 1-6. szämu mellekle
tekre vonatkoz6 rendelkezesei felmondhatatlanok. 
E Szerzödes többi rendelkezese addig marad hatä
Iyban, amig a Hatärszerzodes felmondhatö rendel
kezesei. 

Ennek hiteleül a Szerzödo Allamok meghatalma
zottai ezt a Szerzodesi aläirtäk es pecsettel lättäk 
el. 

Keszült Becsben, az 1987. evi äprilis h6 
29. napjän, ket eredeti peldänyban, nemet es 
magyar nyelven, mindket szöveg egyaränt hiteies. 

Az Oszträk Köztärsasäg neveben: 

Mock 

A Magyar Nepköztärsasäg neveben: 

Varkonyi 
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Seite I 
I. oldal 

Republik Österreich 
Osztcik Közcirsasag 

Staatswappen 
Allamcimer 

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS 
HATARATLEPESIIGAZOLVANY 

gemäß Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und 
der Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen 
Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden 
Fragen vom 31. Oktober 1964 in der Fassung des Vertrages vom 

29. April 1987 

az Osztrak Köztarsasag es a Magyar Nepköztarsasag között a közös 
allamhatar lathat6saganak biztositäsarol es az ezzel összefUggö ker
desek szabalyozasarol 1%4. oktober 31-en kötött es 1987 aprilis 29-en 

m6dositott szeriödes 24. cikke alapjan 

Nr. 
Szam: 

Familienname 
Csaladi nev 

Vorname 
Utonev 

Datum und Ort der Geburt 
Születesi hely es idö 

Staatsbürgerschaft 
Allampolgarsag 

Funktion 
Tisztseg 

Ständiger Wohnort 
Allando lakhely 

Seite 2 
2.oldal 
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L. S. 
P. H. 

Seite 3 
3.oldal 

Raum für Lichtbild 
Fenykep helye 

Unterschrift des Inhabers 
Tul.jdonos .Iairasa 

Seite 4' 
4.oldal 

Der Inhaber dieses Grenzübenrittsausweises ist berechtigt, zum 
Zwecke der Durchführung seiner Arbeit die österreichisch-ungarische 
Staatsgrenze innerhalb des von ·der Gemischten Kommission zur Bearbei
tung bestimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich 
auf dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in der erforderli
chen Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Ungari
schen Volksrepublik in einer Tiefe von mehr als 10 Metern nur in Anwe
senheit ein~s Grenzorganes oder eines von der zust~ndigen Verwaltung.s
behörde h,ezu beauftragten Vertreters der UngarISchen Volksrepublik 
betreten. 

E hatärädepesi igazolväny tulajdonosa jogosult, feladata vegrehajtäsa 
celjab61, az oszträk-magyar ällamhatan a Vegyesbizottsäg ältal a munka 
vegzesere kijelölt alszakaszon belül bärhol ätlepni es a Magyar Nepköz
tärsasäg felsegterületen a szükseges melysegben tart6zkodni. A Magyar 
Nepköztarsasag 10 m szeles savon tuli felsegteruletere csak a Magyar 
Nepköztärsasäg hatarörizeti szeeve, vagy egy, az illetekes közigazgatäsi 
hat6sag megbizott kepviselöje jelenleteben Iephet be. 
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Seite 5 
5.oldal 

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis ....................... . 

E hatärätlepesi igazolväny ervenyes ........................... -ig 

Ausstellungsbehörde 
Kiällit6hat6säg 

Ort und Datum 
Kelt 

L. S. 
P.H. 

Vidierungsbehörde 
Lättamoz6 hat6säg 

Ort und Datum 
Kelt 

L. S. 
P.H. 

Unterschrift 
alaira, 

Unterschrift 
alaira, 

Seite 6 
6.oldal 

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis .......................... . 

Az ervenyessegi id6tartam meghosszabbitva ..................... -ig 

Ausstellungsbehörde 
Kiällit6 hat6säg 

Ort und Datum 
Kelt 

L. S. 
P.H. 

Vidierungsbehörde 
Lättamoz6 hat6säg 

Ort und Datum 
Kelt 

L. S. 
P.H. 

Unterschrift 
alair;l., 

Unterschrift 
alaira., 
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1. oldal 
Seite 1 

Magyar Nepköztarsasag 
Ungarische Volksr~publik 

Allamcitner 
Staatswappen 

HATARATLEPESI U;AZOLVANY 
GRENZÜBERT~ITTSAUSWEIS 

a Magyar Nepköztärsasäg es az Oszträk Köztärsasäg között a közös 
ällamhatär läthat6sägänak biztositäsär6l es az ezzel összefüggö ker
desek szabälyozäsär6l 1964. okt6ber 31-en kötöu es 1987 äprilis 29-en 

m6dositott szerzödes 24. cikke alapjän 

gemäß Artikel 24 des V:~rtrages zwischen der Ungarischen Volksrepu
blik und der Republik Osterreich zur Sichtbarerhaltung der gemeinsa
men Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehen
den Fragen vom 31. Oktober 1964 in der Fassung des Vertrages vom 

29. April 1987 

Szäm: 
Nr.m 

Csalädi nev 

2.oldal 
Seite 2 

Familienname ............................................. \. 

Ut6nev 
Vorname 

Születesi hely es idö 
Datum und Ort der Geburt 

Allampolgärsäg 
Staatsburgerschaft 

Tisztseg 
Funktion 

Alland6 lakhely 
Ständiger Wohnort 
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P.H. 
L. S. 

3.oldal 
Seite 3 

Fenykep helye 
Raum für Lichtbild 

T ulajdonos aliid.sa 

Unterschrift des Inhabers 

4.oldal 
Seite 4 

E hatärätlepesi igazolväny tulajdonosa jogosult, feladata vegrehajtäsa 
celjäbol a magyar-oszträk ällamhatärt a Vegyesbizottsäg älta! a munka 
vegzesere kijelölt alszakaszon belül bärhol ätlepni eS az Oszträk Köztär
sasäg felsegterületen a szükseges melysegben .tartozkodni. Az Oszträk 
Köztärsasäg 10 m szeles savon tuli felsegterü!etere csak az Oszträk Köz
tärsasag hatärörizeti szerve, vagy egy, az illetekes közigazgatäsi hatosäg 
megbizott kepviselöje jelenleteben lephet be. 

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, . zum 
Zwecke der Durchführung seiner Arbeit die ungarisch-österreichische 
Staatsgrenze innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbei
tung bestimmten Grenzunterabschnittes !:iberall zu überschreiten und sich 
auf dem Hoheitsgebiet der Republik Osterreich in der erforderlichen 
Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Republik Öster
reich in, einer Tiefe von mehr als 10 Metern nur in Anwesenheit eines 
Grenzorganes oder eines von der zustärdigen Verwaltungsbehörde hiezu 
beauftragten Vertreters der Republik Österreich betreten. 
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5.old.1 
Seite 5 

E hatärätlepesi igazolväny ervenyes ........................... -ig 

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis 

Kiällit6 hat6säg 
Ausstellungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P.H. 
L. S. 

Lättamoz6 hat6säg 
Vidierungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P.H. 
L. S. 

aläiras 
Unterschrift 

• lairas 
Unterschrift 

6.old.1 
Seite 6 

Az ervenyessegi idötartam meghosszabbitva ..................... -ig 

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis .......................... . 

Kiällit6 hat6säg 
Ausstellungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P.H. 
L. S. 

Lättamoz6 hat6säg 
Vidierungsbehörde 

Kelt 
Ort und Datum 

P.H. 
L. S . 

.Iairas. 
Unterschrift 

a]äiras 

Unterschrift 
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962 der Beilagen 13 

VORBLATT 

Problem: 

Aktualisierung des Grenzvertrages von 1964 und Anpassung der Grenzziehung an die durch Flußre
gulierungen des Bozsokbaches und der Lafnitz erfolgten Veränderungen des Grenzverlaufes im Gelände 
an zwei kurzen Abschnitten der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze. 

Ziel: 

Vertragliche Fixierung geänderter allgemeiner Bestimmungen des alten Grenzvertrages sowie des 
,neuen Grenzverlaufes. 

Inhalt: 

Abschnitt I, geänderte Bestimmungen des allgemeinen Grenzvertrages: Unbeweglichkeit des Staats
grenzverlaufes auch bei natürlichen Gelände- und Wasserlaufveränderungen, Maßnahmen zur deutlichen 
Sichtbarerhaltung der Staatsgrenze, Festlegung des Intervalles für die periodischen Koniroll- und Instand
haltungsarbeiten, Verpflichtungern der Eigentümer an Grenzgrundstücken, Regelungen über den Grenz- -
übertritts ausweis ; 

Abschnitt 11, Staatsgrenzberichtigungen an der regulierten Lafnitz; 

Abschnitt 111, detto am Bozsokbach; 

Abschnitt IV, Übergangs- und Schlußbestimmungen. 
/ 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine außer Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten im regulären Aufgabenbereich des Bundesam
tes für Eich-und Vermessungswesen. 
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14 962 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

1. Der am 29. April 1987 in Wien unterzeichnete 
Vertrag zwischen der Republik Österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik über Änderungen und 
Ergänzungen des am 31. Oktober 1964 in Budapest 
unterzeichneten Vertrages zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur 
Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze 
und Regelung der damit im Zusammenhang ste
henden Fragen hat zur Gänze gesetzändernden 
bzw. gesetzesergänzenden Inhalt und bedarf daher 
gemäß Art; 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung 
durch den Nationalrat. Die Art. 8,9, 11 und 12 des 
vorliegenden Vertrages sind überdies verfassungs
ändernd, indem sie die verfassungsrechtlich festge
legte Grenze der Republik Österreich gegen die 
Ungarische Volksrepublik (vgl. Art. 1 des Vertra
ges zwischen der Republik Österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik zur Sichtbarerhaltung 
der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 
31.0ktober 1964, BGB!. Nr.72/1965) ändern. 
Weiters ist auch Artikel 1 verfassungsändernd. 
Diese Artikel sind daher unter sinngemäßer 
Anwendung des Art. 44 Abs. 1 B-VG zu behandeln 
und ausdrücklich als "verfassungsändernd" zu 
bezeichnen. 

Ferner sind nach Art. 3 Abs. 2 B-VG für die ver
einbarten Gebietsänderungen übereinstimmende 
Verfassungsgesetze des Bundes und des betroffe
nen Landes Burgenland erforderlich. Der Entwurf 
. eines entsprechenden Bundesverfassungsgesetzes 
wird von der Bundesregierung gleichzeitig mit der 
gegenständlichen Regierungsvorlage dem Natio
nalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorge
legt. Das Amt der Burgenländischen Landesregie
rung hat bereits zugesichert, die Regierungsvorlage 
eines entsprechenden Landesverfassungsgesetzes in 
den Landtag einzubringen. 

Alle Bestimmungen des gegenständlichen V ertra
ges fügen sich in die bestehende österreichische 
Rechtsordnung ein, sodaß eine spezielle Transfor
mation nicht erforderlich ist. 

2. Die Anlagen 1 bis 6.des vorliegenden Vertra
ges sind insgesamt sehr umfangreich und weisen 
zum Teil ein größeres Format als A 4 auf. Ihre 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt würde daher 

dem Bund einen wirtschaftlich nicht vertretbaren 
Mehraufwand verursachen. Auch den Bez.iehern 
des Bundesgesetzblattes würden Mehrkosten ent
stehen. 

Nach Art. 49 Abs.2 B-VG kann anläßIich der 
Genehmigung von Staatsverträgen gemäß Art. 50 
B-VG der Nationalrat beschließen, daß der Staats
vertrag oder einzelne genaue bezeichnete Teile des 
Staatsvertrages nicht im Bundesgesetzblatt, sondern 
in anderer zweckentsprechender Weise kundzuma
chen sind. Mit Rücksicht auf den Umfang und die 
technische Gestaltung der Vertragsunterlagen 
schlägt die Bundesregierung für die Anlagen 1 bis 6 
folgende Kundmachungsweise vor: 

Die Kundmachung der Anlagen 1 bis 6 des Ver
trages zwischen der Republik Österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik über Änderungen und 
Ergänzungen des am 31. Oktober 1964 in Budapest 
unterzeichneten Vertrages zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur 
Sichtbarer haltung der gemeinsamen Staatsgrenze 
und Regelung der damit im Zusammenhangste
henden Fragen hätte dadurch zu erfolgen, daß sie 
für die Dauer der Geltung des Vertrages zur 
öffentlichen Einsicht während der Amtsstunden 
aufgelegt werden und zwar: 

a) Alle genannten Anlagen beim Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen, beim Amt der 
Burgenländischen Landesregierung und über
dies 

b) die Anlagen 1 bis 3 beim Vermessungsamt 
Güssing und 

c) die Anlagen 4 bis 6 beim Vermessungsamt 
Oberwart. 

3. Zur Vorgeschichte des Vertrages und in meri
torischer Hinsicht ist zu bemerken: 

N ach Beendigung des Ersten Weltkrieges wurde 
die Staatsgrenze zwischen der neu erstandenen 
Republik Österreich und dem Königreich Ungarn 
durch Art. 27 Pkt. 5 des Staatsvertrages von Saint~ 
Germain-en-Laye vom 10. September 1919, StGB!. 
Nr. 303/1920, und dem damit inhaltlich überein
stimmenden Art. 27 Pkt. 1 des Friedensvertrages 
von Trianon vom 4. Juni 1920 (ungar. Gesetzesarti
kel XXXIII aus 1921) in groben Zügen festgesetzt. 
Diese Festsetzung wurde in der Folgezeit durch das 
Venediger Protokoll vom 13. Oktober 1921, betref-

962 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 19

www.parlament.gv.at



962 der Beilagen 15 

fend die Regelung der westungarischen Frage, 
BGBI. Nr. 138/1922, weiters durch einen Schieds
spruch, des VÖlkerbundrates ,vom 19. September 
1922 und schließlich durch die österreichisch-unga
rische Regierungsvereinbarung vom 22. November 
1922 teilweise geändert. 

Die Stadt Ödenburg und ihre nächste Umgebung 
waren nach dem Staatsvertrag von Saint-Germain
en-Laye an Österreich "gefallen. Auf Grund des 
Venediger Protokolls wurde jedoch am 14. Dezem
ber 1921 eine Abstimmung in der betroffenen 
Bevölkerung durchgeführt. Da diese Abstimmung 
zugunsten Ungarns ausfiel, wurde das Plebiszitge
biet mit 1. Jänner 1922 an Ungarn übergeben. 

Durch den Schiedsspruch des -Völkerbundrates 
vom 19. September 1922 wurde die Staatsgrenze im 
Bereich der politischen Bezirke Oberwart und Güs
sing nach Westen, also zum Vorteil Ungarns ver
schoben, womit einer ungarischen Forderung aller
dings nur teilweise Folge gegeben worden ist. 

Auf Grund der letztgenannten Vereinbarung 
vom 22. November 1922 schließlich, kamen vor 
allem die deutschsprachigen Gemeind~n Liebing 
und Rattersdorf, politischer Bezirk Oberpullendorf, 
im Kompensationsweg zu Österreich. 

Auf diesen Rechtsgrundlagen hatte nun -ein 
Grenzregelungsausschuß, der gemäß dem Art. 29 
des Staatesvertrages von Saint-Germain-en-Laye 
und des Friedensvertrages von T rianon aus Vertre
tern der Alliierten und Assoziierten Mächte sowie 
Österreichs und Ungarns gebildet worden war, die 
österreichisch-ungarische Staatsgrenze im Gelände 
genau festgelegt und vermarkt. Das Ergebnis dieser 
Festlegungen und Venriessungen wurde in Feld
skizzen, Berechnungsheften sowie Feldbüchern 
festgehalten und auf Grund dieser Dokumente in 
einem gemeinsamen Grenzurkundenwerk (,,Aus
führliche Beschreibung und Plan der Staatsgrenze 
zwischen der Republik Österreich und dem König
reich Ungarn") niedergelegt. 

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges 
mußte Ungarn auf Grund des am 10. Februar 1947 
in Paris mit den Alliierten und Assoziierten Mäch
ten abgeschlossenen Friedensvertrages drei Ort
schaften an die Tschechoslowakische Republik 
abtreten (Art. 1 Pkt.4Iit. c). Durch die Abtretung 
dieses an- Österreich angrenzenden Gebietes wurde 
- ohne daß sich dadurch etwas an dem Umfang 
des österreichischen Hoheitsgebiets selbst geändert 
hätte - die österreichisch-ungarische Staats grenze 
um etwa 21 km verkürzt. Der Staatsvertrag vom 
15. Mai 1955 betreffend die Wiederherstellung 
eines unabhängigen und demokratischen Öster
reichs, BGBI. Nr. 15211955, bestimmte schließlich 
in seinem Art. 5 ausdrücklich, daß die Grenzen 
Österreichs jene sind, die am 1. Jänner 1938 bestan
den haben. Ebenso ist in Art. 1 Pkt. 1 des Friedens
vertrages mit Ungarn vom 10. Februar 1947 festge
legt, daß die Grenzen Ungarns mit Österreich (von 

der bereits erwähnten Gebietsabtretung abgesehen) 
dieselben bleiben, wie sie am 1. Jänner 1938 bestan
den haben. Der Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur 
Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze 
und Regelung der damit im Zusammenhang ste
henden Fragen' vom 31. Oktober 1964 (BG BI. 
Nr. 72/1965) brachte im Art. 1 eine neuerliche 
Bestätigung und Anerkennung des seinerzeit vom 
Grenzregelungsausschuß bestimmten Grenzverlau
fes. 

Der vorerwähnte Grenzvertrag vom 31. Oktober 
1964 regelt schließlich auch den Schutz der Grenz
zeichen, die Erhaltung der Sichtbarkeit des Verlau
fes der Staatsgrenze sowie die Vermessung und 
Vermarkung der Staatsgrenze (Kapitel 11 und III). 
Zur Durchführung der Verrriessungs- und Vermar
kungsarbeiten ist nach Kapitel IV' eine Ständige 
Gemischte Kommission eingerichtet. 

In den Jahren 1979 bis 1982 wurde im Rahmen 
der Österreichisch -Ungarischen Gewässerkommis
sion die Lafnitz im Unterabschnitt C V zwischen 
den Grenzzeichen C 10112 a ÖM, C 10112 a M 
und C 102 ÖM SW im Bereich des politischen 
Bezirkes Jennersdorf in einer Länge von 1,2 km 
reguliert. 

Desgleichen wurde in den Jahren 1974 bis 1976 
der Bozsokbach im Unterabschnitt C I zwischen 
Grenzzeichen C 8 ÖM, C 8 Mund C 10 ÖM N im 
Bereich des politischen Bezirkes Oberwart in einer 
Länge von 1,6 km reguliert. 

Die Staatsgrenze, die in ~iesen Bereichen nach 
dem Grenzurkundenwerk iri der Mitte der Lafnitz 
und des Bozsokbaches verlief, ist nach dem Grenz
vertrag vom 31. Oktober 1964 den durch die Regu
lierung bewirkten Veränderungen der Wasserläufe' 
nicht gefolgt (Art. 4 Abs. 1 des vorerwähnten 
Grenzvertrages). -

In jedem der beiden Grenzberichtigungsfälle ist 
der neue Grenzverlauf so vereinbart, daß das 
Gesamtflächenausmaßder Gebietsteile, die ein 
Vertragsstaat an den anderen abtritt, nicht größer 
ist als das Gesamtausmaß der Gebietsteile, die er 
erhält. Dieses Gesamtflächenausmaß beträgt im 
Bereich der regulierten Lafnitz 35604 m2 (Art. 10 
dieses Grenzvertrages)" im Bereich, des regulierten 
Bozsokbaches 3 114 m2 (Art. 13 dieses Grenzver
trages) für jeden der beiden Vertragsstaaten. 

Der vollständige Fl~chenausgleich wird im 
Bereich der regulierten Lafnitz durch eine Begradi
gung der im aufgelassenen flußbett verlaufenden 
Grenzstrecke zwischen den Grenzzeichen C 10117 , 
ÖM und C 102 ÖM SW und im Falles des regulier
ten Bozsokbaches durch die im Bereich zwischen 
den Grenzzeichen C 4 Ö, C 4 Mund C 4/3 Ö, 
C 4/3 M vorgenommene Grenzänderung erzielt. 

Der Vertrag bestimmt in seinem Art. 15, daß die 
Gebietsteile, die auf Grund dieses Vertrages dem 

962 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



16 962 der Beilagen 

Staatsgebiet des anderen vertragschließenden Staa
tes zufallen, auch in dessen lastenfreies Eigentum 

. übergehen. Wie noch zu diesem Artikel näher 
anzuführen ist, wird hiedurch zumindest auf öster
reichischer Seite in keinem Fall in das Eigentum 
dritter Personen gegen deren Willen eingegriffen. 

Der vorliegende Vertrag sieht neben den 
erwähnten Grenzberichtigungen auch Änderungen 
und Ergänzungen des Grenzvertrages vom 
31. Oktober 1964 vor, die vor allem die bei der 
Anwendung dieses Vertrages gewonnenen prakti
schen Edahrungen berücksichtigen (Abschnitt I). 

Die Verhandlungen über den vorliegenden Ver
trag haben eine österreichische und eine ungarische 
Delegation in der Zeit vom 24. bis 27. März 1986 
in Wien und in der Zeit vom 20. bis 23. Mai 1986 in 
Budapest durchgeführt. Den Verhandlungen lag im 
wesentlichen .ein von der Ständigen Gemischten 
Kommission ausgearbeiteter Arbeitsentwud 
zugrunde. Der Vertrag wurde am 29. April 1987 in 
Wien von den Bevollmächtigten der beiden Ver
tragsstaaten unterzeichnet. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Die österreichisch-ungarische Staats grenze 
wurde durch einen Grenzregelungsausschuß im 
Gelände gen au festgelegt und vermarkt. Art. 4 
Abs. 1 des Vertrages vom 31. Oktober 1964 
bestimmt nun die Unveränderlichkeit des Verlaufes 
dieser festgelegten Staatsgrenze, auch bei natürli
chen und künstlichen Veränderungen des Gelän
des. 

Durch die in den Art. 8 und 11 des vorliegenden 
Vertrages vorgeschlagene Änderung des Verlaufes 
der Staatsgrenze ist eine Neufassung des Art. 4 
Abs. 1 zweckmäßig und wird dadurch klargestellt, 
daß die Vertragsstaaten am Prinzip der Unbeweg
lichkeit der nassen Grenzen festhalten wollen. Bei 
den Berichtigungen des Verlaufes der Staats grenze 
finden sich gleichartige Bestimmungen in den Art. 9 
und 12. . 

Das genannte Prinzip der Unbeweglichkeit 
widerspricht nicht dem Völkergewohnheitsrecht. 
Denn nach diesem folgen die durch Wasserläufe 
bestimmten Grenzen nur insoweit den allmähli
chen, natürlichen Veränderungen des Wasserlau -
fes, als keine anderweitige vertragliche Regelung 
besteht. 

Zu Artikel 2: 

Durch den Abschh.iß eines Vertrages über 
Berichtigungen des Verlaufes der Staats grenze an 
einzelnen Stellen ist diese nun nicht mehr zur 
Gänze nur vom Grenzregelungsausschuß festge" 
legt, weshalb diese Passage im Art. 5 Abs. 1 des 
Vertrages vom 31. Oktober 1964 zu entfallen hat. 

Zu Artikel 3: 

Nach dem Wortlaut des bisherigen Art. 6 des 
Vertrages vom 31. Oktober 1964 traf die Pflicht 
zur Freihaltung der darin angeführten Grenzflä
chen den Eigentümer. Diese Regelung hat sich 
jedoch in der Praxis nicht bewährt, weil es einer
seits nicht möglich war, die Auslichtungsarbeiten 
der privaten Personen mit den im Rahmen der 
Ständigen Gemischten Kommission beschlossenen 
zwischenstaatlichen Vermessungs- und Vermar
kungsarbeiten zu koordinieren, andererseits die 
entschädigungslosen Auslichtungsarbeiten auf 
immer größeren Widerstand der betroffenen Eigen
tümer stießen. 

Nun soll ana10g den anderen Grenzverträgen 
(zuletzt Grenzänderungsvertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Sozialistischen Föde
rativen Republik Jugoslawien vom 29.0kt6ber 
1975, BGBI. Nr. 585/1976) diese Pflicht in eine 
Duldungspflicht der Eigentümer umgewandelt wer
den. 

Durch die Neufassung des Art. 3 wird nun der 
innerstaatlichen Regelung überlassen, wer die 
genannten Arbeiten durchführt und ob Entschädi
gung gebührt. Es handelt sich dabei um eine Kolli
sionsnorm, wobei jeweils an das Recht des Ver
tragsstaates angeknüpft wird, auf dessen Hoheits
gebiet die Grundstücke liegen. Nach § 2 Abs. 1 des 
Staatsgrenzgesetzes, BGBI. Nr.9/1974, hat die 
Aufgabe der Freihaltung der Grenzflächen auf 
Kosten des Bundes das Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen zu besorgen. Hinsichtlich der 
Entschädigung bestimmt § 2 Abs. 3 leg. cit., daß die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten die erfor
derlichen Maßnahme ohne Anspruch auf Entschä
digung zu dulden haben. 

Ferner wird durch Abs. 3 ausgeschlossen, daß die 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten der in 
ein~m Vertragsstaat liegenden Grundstücke an den 
anderen Vertragsstaat Entschädigungsansprüche 
stellen. 

Im Abs. 3 wird auch klargestellt, daß Entschädi
gungsansprüche sich nur auf jene Schäden beziehen 
können, die unmittelbar im Zusammenhang mit 
deq. genannten Arbeiten entstehen und nicht etwa 
auch auf solche Schäden, die - in der Regel ex 
delictu - aus Handlungen oder Unterlassungen 
resultieren, die die genannten Arbeiten und Maß
nahmen vorbereiten oder begleiten. Schäden letzte
rer Art wären nach den allgemeinen diesbezügli
chen Regeln des internationalen Privatrechts und 
des Völkerrechts zu beurteilen. 

Zu Artikel 4: 

Durch die neue Formulierung wurde klargestellt, 
daß anläßlich der periodischen Kontrolle der 
Grenzzeichen auch die notwendige Instandsetzung 
und allfällige Erneuerung der Grenzzeichen im 
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Sinne des Art. 5 des Grenzvertrages vom 31. Okto
ber 1964 durchzuführen ist und wie die Zeitspanne 
von sechs Jahren zu berechnen ist. 

Arbeiten außerhalb der periodischen Kontrolle 
werden durch Art. 16 Abs.2 des Grenzvertrages 
vorn 31. Oktober 1964 geregeh. 

Zu Artikel 5: 

Durch die neue Formulierung im Abs. 1 "die zur 
Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze 
erforderlichen Arbeiten und Maßnahmen" soll vor 
allem sichergestellt werden, daß die mit V ermes
sungs- und Vermarkungsarbeiten betrauten Perso
nen soweit erforderlich Grundstücke betreten und 
unter Umständen auch befahren dürfen. Die ent
sprechende innerstaatliche Konkretisierung ergibt 
sich aus § 12 Abs. 1 Z 1 des Staatsgrenzgesetzes, 
BGB!. Nr. 9/1974. (Der Kreis der verpflichteten 
Personen wurde dabei analog anderen Grenzver
trägen erweitert.) 

Der Abs.2 wurde der Bestimmung des § 12 
Abs.2 des Staatsgrenzgesetzes, BGB!. Nr.9/1974, 
nachgebildet. 

Hinsichtlich des Abs. 3 wird auf die Ausführun
gen zu Art. 3 verwiesen. 

Zu Artikel 6: 

Die . nach Art. 14 des Grenzvertrages vom 
31. Oktober 1964 eingerichtete Ständige Gemischte 
Kommission wurde schon bisher im Rahmen ihrer 
Tätigkeit mit Vorschlägen für Grenzberichtigun
gen befaßt. Dazu kommt, daß diese Kommission 
alle vermessungstechnischen Unterlagen über den 
geltenden Grenzverlauf besitzt und damit am ehe
sten in der Lage ist, zweckentsprechende Grenzbe
richtigungen vorzuschlagen oder die Zweckmäßig
keit und Durchführbarkeit der von anderen Stellen 
gemachten Vorschläge zu beurteilen; weiters die 
vorgesehene neue Grenzlinie in der Natur abzu
stecken und bei den auszutauschenden Gebietstei
len einen exakten Flächenausgleich zu ermitteln. Es 
soll daher das Recht der Kommission, Grenzbe
richtigungsvorschläge den zuständigen Behörden 
der beiden Vertragsstaaten zu unterbreiten, aus
drücklich im Grenzvertrag selbst verankert werden. 

Zu Artikel 7: 

Für die Personen, die 'in Erfüllung ihrer sich aus 
dem Grenzvertrag vorn 31. Oktober 1964 ergeben
den Aufgaben die Staatsgrenze überschreiten müs
sen, w.erden eigene Grenzübertrittsausweise ausge
stellt. 

Die bisherige Gültigkeitsdauer der Grenzüber
trittsausweise von einem Jahr hat sich auf Grund 
der notwendigen Vidierung bei der Ausstellung der 
Ausweise bzw. bei· der Verlängerung der Gültig
keitsdauer als unpraktikabel erwiesen. 

Es soll deshalb die Gültigkeitsdauer der genann
ten Ausweise auf bis zu fünf Jahre verlängert wer
den, wobei eine einmalige Verlängerung 'der Gül
tigkeitsdauer ebenfalls bis zu fünf Jahre möglich 
sein sol!. 

Gleichzeitig soll zur Erleichterung der notwendi
gen Vermessungs- und Vermarkungsaufgaben das 
Betreten des Hoheitsgebietes des jeweils anderen 
Staates bis zu einer Tiefe von 10 Metern möglich 
sein. Bei mehr als 10 Metern soll dies in Begleitung 
eines Grenzorgans oder eines von der zuständigen 
Verwaltungsbehörde beauftragten Vertreters mög
lich sein, wobei es sich nun auf österreichischen 
Wunsch nicht mehr um eine von der obersten Ver
waltungsbehörde beauftragte Militärperson han
deln muß. 

Die Muster der neuen Grenzübertrittsausweise 
sind in den Anlagen A und B des gegenständlichen 
Ve.rtrages enthalten. 

Zu Artikel 8: 

Im Unterabschnitt C V zwischen den Grenzzei
chen C 101/2 a ÖM, C 10112 a Mund C 102 ÖM 
SW verläuft nach dem geltenden Grenzurkunden
werk die Grenzlinie derzeit in der Mitte der Laf
nitz. Auf Grund der vorgenommenen Regulierung 
und dem bei Art. 1 ausgeführten Charakter der 
Unbeweglichkeit verläuft die Grenzlinie daher 
größtenteils außerhalb des nunmehrigen Flußbettes 
der regulierten Lafnitz und schneidet den flußlauf 
mehrfach. 

Damit wird aber nicht nur eine deutliche Sicht
barerhaltung des Grenzverlaufes unmöglich 
gemacht, sondern auch die' Bewirtschaftung der 
nunmehr jenseits des Bachbettes liegenden öster
reichischen Grundstücksteile äußerst erschwert. 

In Hinkunft soll daher die Staatsgrenze in die
sem Grenzbereich ausschließlich in der Mitte des 
regulierten Lafnitzbettes verlaufen. 

Die künftige Grenzlinie im regulierten Lafnitz
bett ist durch ein Polygon gerader Linien bestimmt, 
das sich der Mittellinie des flußbettes so weit wie 
möglich anschmiegt. 

, I~ 

Der vollständige Flächenausgleich zwischen den 
von . beiden Vertragsstaaten auszutauschenden 
Gebietsteilen wird durch Begradigung der im auf
gelassenen flußbett verlaufenden Grenzstrecke 
zwischen den Grenzzeichen C 10117 ÖM und 
C 102 ÖM SW erzielt. 

Die Daten, durch die die künftige Grenzlinie 
bestimmt ist, sind in der "Beschreibung und Plan 
der Staatsgrenze" und im "Koordinatenverzeich
nis" (Anlagen 1 und 2) festgehalten. 

Zu Artikel 9: 

Auf die Ausführungen zu Art. 1 wird verwiesen. 
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Zu Artikel 10: 

Im "Plan und Flächenverzeichnis über die im 
Bereich der regulierten Lafnitz ausgetauschten 
Gebietsteile" (Anlage 3) sind die bisherige und die 
künftige Grenzlinie und damit die auszutauschen
den Gebietsteile dargestellt und mit ihren Flächen
ausmaßen ausgewiesen. 

Die Summe der Fläche der auszutauschenden 
Gebietsteile beträgt auf jeder Seite 35 604 m2 • 

Zu Artikel 11: 

Im Uhterabschnitt C I zwischen den Grenzzei
chen C 8 ÖM, C 8 Mund C 10 ÖM N verläuft 
nach dem geltenden Grenzurkundenwerk die 
Grenzlinie derzeit in der Mitte des Bozsokbaches. 

Auf Grund der vorgenommenen Regulierung 
und dem bei Art. 1 ausgeführten Charakter der 
Unbeweglichkeit verläuft die Grenzlinie daher 
größtenteils außerhalb des nunmehrigen Bachbettes 
des regulierten Bozsokbaches und schneidet den 
Bachlauf mehrfach. 

Damit wird aber nicht nur eine deutliche Sicht
barerhaltung des 'Grenzverlaufes unmöglich 
gemacht, sondern auch die Bewirtschaftung der 
nunmehr jenseits' des Bachbettes liegenden öster
reichischen Grundstücksteile äußerst erschwert. 

In Hinkunft soll daher die Staatsgrenze zwischen 
den oben genannten Grenzzeichen ausschließlich 
in der Mitte des regulierten Bachbettes des Bozsok
bach!!s verlaufen. 

Die künftige Grenzlinie im regulierten Bozsok
bach ist durch ein Polygon gerader Linien 
bestimmt, das sich der Mittellinie des Bachbettes so 
weit wie möglich anschmiegt. 

Der vollständige Flächenausgleich zwischen den 
von beiden Vertragsstaaten auszutauschenden 
Gebietsteilen wird durch die im Bereich zwischen 
den Grenzzeichen C 4 Ö, C 4 Mund C 4/3 Ö, 
C 4/3 M vorzunehmende Grenzänderung erzielt. 

Die Daten, durch die die künftige Grenzlinie 
bestimmt ist, sind in der "Beschreibung und Plan 
der Staatsgrenze" und im "Koordinatenverzeich
nis" (Anlagen 4 und 5) festgehalten. 

Zu Artikel 12: 

Auf die Ausführungen zu Art. 1 wird verwiesen. 

Zu Artikel 13: 

Im "Plan und Flächenverzeichnis über die im 
Bereich des 'regulierten Bozsokbaches ausgetausch
ten Gebietsteile'~ (Anlage 6) sind die bisherige und 
die künftige Grenzlinie und damit die auszutau
schenden Gebietsteile dargestellt und mit ihren Flä
chenausmaßen ausgewiesen. 

Die Summe der Flächen der auszutauschenden 
Gebietsteile beträgt auf jeder Seite 3 114 m2• 

Zu t\rtikel 14: 

Bei den Anlagen A und B des Grenzvertrages 
vom 31. Oktober 1964' handelt es sich um die 
Muster für die Grenzübertrittsausweise. Die alten 
Grenzübertrittsausweise wurden, wie zu Art. 7 
bereits ausgeführt worden ist, durch neue Grenz
übertrittsausweise (Anlagen A und B des vorliegen
den Vertrages) ersetzt. Damit die noch alten, gülti
gen Ausweise nicht sofort nach dem Inkrafttreten 
des vorliegenden Vertrages gegen die neuen Aus
weise ausgetauscht werden müssen, sollen sie bis 
zum Ablauf der eingetragenen Gültigkeitsdauer 
zum Grenzübertritt berechtigen. Um Verzögerun
gen der nach dem Vertrag vorgesehenen Arbeiten 
zu vermeiden, die dadurch entstehen könnten, daß 
die Gültigkeitsdauer von Ausweisen unmittelbar 
nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages erlischt, 
sollen erforderlichenfalls Ausweise nach dem bishe
rigen Muster bis höchstens ein Jahr nach Inkraft
treten des vorliegenden Vertrages ausgestellt bzw. 
ihre Gültigkeitsdauer verlängert werden. 

Zu Artikel 15: 

Zu den Abs. 1, 2 und 3: 

Die Gebietsteile, die auf Grund des vorliegenden 
Staatsvertrages dem Staatsgebiet des anderen Ver
tragsschließenden Staates zufallen, sollen auch in 
dessen lastenfreies Eigentum übergehen. Eine der
artige Regelung ist auch bei anderen Staatsverträ
gen (zB Vertrag zwischen der Republik Österreich 
und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo
slawien über Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrages zwischen. der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla
wien über die gemeinsame Staatsgrerize vom 
8. April 1965, BGBI. Nr. 585/76) angewendet wor
den. Denn eine vertragliche Regelung, die das 
Eigentum an derartigen übergehenden Gebietstei
len unberührt läßt, macht zum Schutze der betrof
fenen Grundeigentümer ,und sonstigen Nutzungs
berechtigten eine Fülle von komplizierten Über
gangsvorschriften, insbesondere auch auf den 
Gebieten des Grundbuchrechtes und des Abgaben
rechtes, erforderlich. 

Nach der Bestimmung des Abs. 3 sollen mit dem 
Eigentumsübergang alle öffentlichen und privaten 
Rechte an den übergehenden Gebietsteilen erlö
schen; dies gilt vor allem auch für Pfandrechte und 
andere dringliche Rechte, ebenso aber auf dem 
Gebiet des öffentlichen Rechtes, zB für das Recht 
des Gemeingebrauchs, öffentliche Wegerechte und 
dgl. 
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Zu Abs. 4: 

Diese Bestimmungen sollen einerseits verhin
dern, daß die von den Grenzänderungen betroffe
nen Grundstückseigentümer Schaden erleiden, 
andererseits aber Regreßansprüche der bisherigen 
Eigentümer an den übernehmenden Staat ausschlie
ßen. 

Auf österreichischer Seite sind die vom Eigen
tumsübergang betroffenen Gebietsteile von den 
Eigentümern vertraglich an den Bund gegen Ent
gelt abgetreten worden. 

Zu Artikel 16: 

Hier wird klargestellt, daß die im Abschnitt I 
angeführten Anlagen A und B (Muster fÜr die 
neuen Grenzübertrittsausweise) sowie die in den 
Abschnitten II und III angeführten Anlagen 1 bis 6 
(Beschreibungen und Pläne der Staatsgrenze sowie 
Koordinatenverzeichnisse) Bestandteile des· vorlie
genden Vertrages sind. 

Zu Artikel 17: 

Der Vertrag bedarf der Ratifikation. 

Die Bestimmungen der Abschnitte II und III 
sowie die Art. 15 und 16 hinsichtlich der neuen 
Grenzdokumente mußten für unkündbar erklärt 
werden, weil sonst im Falle ihrer Kündigung völlige 
Unklarheit über den Verlauf der Staatsgrenze in 
den berichtigten Grenzstrecken bzw. über die 
Anwendbarkeit der neuen Grenzdokumente ent
stünden. 

Die Geltung der übrigen Vertragsbestimmungen 
. wurde von dem Bestehen der kündbaren Bestim
mungen des Grenzvertrages vom 31. Oktober 1964 
abhängig gemacht, da sie für sich alleine wohl 
kaum anwendbar sind. 

.IH. Vollziehungskosten 

Die Vollziehung des vorliegenden Vertrages ver
ursacht keinen finanziellen Mehraufwand und auch 
keine Vermehrung des Personalstandes des Bunde~. 
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